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SKOS CSIAS COSAS
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
Conférence suisse des institutions d'action sociale
Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale
Conferenza svizra da l'aeid sozial
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SKOS CSIAS COSAS
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

Nationale Tagung

Ermessen in der Sozialhilfe - Spielräume sinnvoll nutzen
Neue Analysen und Ansätze zum Thema Ermessen

Donnerstag, 22. März 2018, Kongresshaus Biel

Das Leitprinzip der Individualisierung verlangt, dass Hilfeleistungen jedem einzelnen Fall angepasst sind
und sowohl den Zielen der Sozialhilfe im Allgemeinen als auch den Bedürfnissen der betroffenen Person im

Besonderen entsprechen. Der Entscheid über die Hilfeleistung und über die Art der Hilfe richtet sich nach der

jeweiligen Gesetzgebung, die in der Regel einer professionellen Beurteilung einen gewissen Handlungsspielraum

einräumt. Dieses Prinzip wird im Recht «Ermessen» genannt. Die Anwendung des Handlungsspielraums

bzw. Ermessens erfordert im Alltag ein hohe Professionalität und ein berufliches Selbstverständnis.

Die nationale Tagung in Biel bietet eine Plattform zur Präsentation und Diskussion von

Handlungsmöglichkeiten sowie Best-Practice-Ansätzen.

Programm und Anmeldung unter www.skos.ch — Veranstaltungen

«Wir brauchen
mehr Master-
Absolventinnen
und -Absolventen,
die Konzepte
entwickeln und
umsetzen.»
Andrea Lübberstedt
Leiterin des Amtes für Soziales,
Kanton St. Gallen

FHS St.Gallen
Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

BERN I LUZERN
ST.GALLEN I ZÜRICH

Absolventen und Arbeitgeberinnen
erzählen über Arbeitsalltag und
Berufschancen. Jetzt reinklicken!

www.masterinsozialerarbeit.ch
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